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In der Schweiz schätzt man, dass etwa
15% des Stromverbrauchs für
Lichtzwecke eingesetzt werden. Im
vergangenen Jahr waren dies knapp
9Mrd. kWh. Für den Wohn- und Haus-
haltbereich geht man von etwa einem
Drittel aus, was gut gerechnet etwa
3Mrd. kWh ergibt. Diese Energie wird
gegenwärtig mehrheitlich durch die
Glühlampen umgesetzt.

Schweizer Lampenmarkt
Wie viele Lampen in der Schweiz
insgesamt in Betrieb sind, da gibt es
keinen verlässlichen Angaben. Die
Schweizer Bevölkerung lebt gegen-
wärtig in etwa 3,5 Mio. Haushalten (ge-
naue statistische Zahlen sind nicht er-
reichbar). Geht man davon aus, dass
im Durchschnitt pro Wohnung 24
(Glüh)Lampenstellen vorhanden sind,
und zählt man auch die vergleichba-
ren Lampenschlüsse der Restaurants,

Hotels, Verkaufsläden und Warenhäu-
ser dazu, so werden in der Schweiz
wohl gut 100 Mio. Glüh- und Halo-
genglühlampen betrieben werden.
Gemäss Schätzungen der IHA-GFK
(Hergiswil) wurden im vergangenen
Jahr insgesamt 23,5 Mio. Lampen ab-
gesetzt. Davon sind 
16,3 Mio. Glühlampen 
3,3 Mio. Halogenglühlampen und 
3,2 Mio. Kompaktleuchtstofflampen
0,7 Mio. Leuchtstofflampen

Welche Lampen sind betroffen?
Gemäss der vom Bundesrat am
14.März 2008 in Kraft gesetzten
Stromversorgungsverordnung sind ab
1. Januar 2009 mit vielen Ausnahmen
nur noch Glühlampen der Energie-
effizienzklasse E möglich (Tabelle 1).
Die Klassen F und G dürfen nicht
mehr neu in den Handel kommen
(siehe Kasten nächste Seite).

Viele Fachleute haben nun den Ein-
druck, dass der «Berg eine Maus gebo-
ren» habe. Denn im Prinzip sind fast
alle gängigen (Haushalt) Glühlampen
nach wie vor erlaubt. Wie unser Bild
zeigt, sind vor allem die eher «exoti-
schen» Lampen und Lämpchen vom
Verbot betroffen. 

Gemäss Angaben der SLG Schwei-
zer Licht Gesellschaft beträgt der An-
teil der Leuchtmittel der Energieeffi-
zienzklassen F und G am Gesamtab-
satz der Glühlampen rund 3,1%. Die
Autoren der Stromversorgungsverord-

Das von Fachleuten, aber auch am Biertisch

zum Teil heiss diskutierte «Glühlampenver-

bot» wird gemäss der Stromversorgungs-

verordnung vom 14. März 2008 auf den 1.

Januar 2009 in Kraft treten. Allerdings

kann von einem generellen Verbot der

Glühlampen keine Rede sein, handelt es

sich doch vor allem um das Ausmerzen von

«Spezialitäten» mit kleinen Leistungen.

Die meisten im Haushalt eingeschraubten

Glühlampen sind nicht betroffen.

Hat der Berg eine Maus geboren?

Glühlampenverbot

Das Glühlampenverbot, in der kürzlich vom Bundes-
rat in Kraft gesetzten Stromversorgungsverordnung
gesetzlich definiert, betrifft nur einen kleinen Teil
des gesamten Glühlampenspektrums. Es handelt sich
vor allem um Spezialitäten mit kleinerer Leistung,
die mehrheitlich durch andere Lampensysteme er-
setzt werden können. Der Energiespareffekt wird
gering bleiben. (Bild H. R)

Tabelle 1 Lampen, die mit einem Energy Label versehen sein müssen.
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nung wissen natürlich, dass der Gros-
steil dieser Lampen praktisch aus-
nahmslos in spezifischen Bereichen
wie Backofen, Nähmaschinen, deko-
rative Beleuchtung usw. eingesetzt
werden und ein Ersatz in vielen Fällen
gar nicht möglich ist. Sie haben alle
diese Anwendungen als Ausnahmen
definiert. So schmilzt das mögliche
Energiesparvolumen auf einen eher
marginalen Bereich von einigen Pro-
zent zusammen. Der Leser reibt sich
verwundert die Augen. Von einem ei-
gentlichen Glühlampenverbot kann
keine Rede sein.

Welche Lampen sind betroffen
(Auswahl):
• Standardlampen E27, 15 W, 

Klasse F
• Kerzenlampen E14, 25 W, Klasse F
• Tropfenlampen E14/E27/B22,

15/25 W, Klasse F
• Kolbenlampen E14/E27, 25/100 W,

Klasse F/G
• Grosskolbenlampen E14/E27,

25/150 W, Klasse F/G
• Kerzenlampen E14/E27, 25/60 W,

Klasse F/G
• Birnenlampen E14, 25 W, Klasse F
• Röhrenlampen E14, 25/40 W, 

Klasse F
• Soffiten-, Linestralampen,

S19/S14s/S14d, 35/120 W, 
Klasse F/G

• Centra-Lampen E27/E40, 25/500 W,
Klasse E/F/G

Es sind damit nur die wenigsten Lam-
pen, vor allem diejenigen mit kleinen
Leistungen, betroffen. Ein generelles
Glühlampenverbot durchzusetzen, also
auch die Lampen der Klasse E mit dem
Bannstrahl zu belegen, wäre auch gar
nicht möglich. Denn es müsste ja genü-
gend Ersatz bereitstehen. Und dies ist
rein aus fabrikatorischen Gründen nicht
so rasch realisierbar. Als Ersatz kommen
die einschraubbaren 230-V-Halogen-
lampen und die Energiesparlampen auf
der Basis der Leuchtstofflampe in Frage
und in Zukunft auch die LED. Dieses in-
dustrielle Fabrikationsvolumen ist ge-
genwärtig noch gar nicht vorhanden
und muss erst noch aufgebaut werden.

EU gibt den Takt an
Innerhalb der EU gibt es Bestrebun-
gen, ab 2012 auch die Klassen E, da
wären dann die meisten Alltags-
glühlampen betroffen, mit einem Ver-
bot zu belegen. Ab 2010 könnte bereits
eine Übergangsfrist definiert werden.
Möglicherweise könnten sich dann
die Schweizer Behörden diesem Fahr-
plan der EU anschliessen. Damit wäre
die gegenwärtige Situation eine Art

Vorstufe. Mit einem Vorlauf von vier
Jahren müssten die grossen Lampen-
hersteller wohl in der Lage sein, genü-
gende Fabrikationskapazität aufzu-
bauen, um dann der Ersatznachfrage
zu genügen.
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Anforderungen an das Inverkehr-
bringen von netzbetriebenen elek-
trischen Haushaltslampen (Licht-
quellen) 

1. Geltungsbereich 

1.1 Dieser Anhang gilt für netzbetrie-
bene elektrische Haushaltslampen
(Glühlampen und Leuchtstofflampen
mit integriertem Vorschaltgerät) und
Haushaltsleuchtstofflampen (einsch-
liesslich ein- und zweiseitig gesockelter
Lampen und Lampen ohne integriertes
Vorschaltgerät), selbst wenn diese nicht
zur Verwendung im Haushalt vermark-
tet werden. 

1.2 Nicht betroffen sind: 

a. Lampen mit einem Lichtstrom
von über 6500 Lumen (lm); 

b. Lampen mit einer Leistungsauf-
nahme von unter 4 Watt (W); 

c. Reflektorlampen; 

d. Lampen, die in erster Linie für
den Einsatz mit anderen Energie-
quellen, z. B. Batterien, vermark-
tet werden; 

e. Lampen, die nicht in erster Linie
für die Erzeugung sichtbaren
Lichts (im Wellenlängenbereich
zwischen 400 und 800 nm) ver-
marktet werden; 

f. Lampen, die als Teil eines Gerätes
vermarktet werden, dessen Haupt-
verwendungszweck nicht die Er-
zeugung von Licht ist. Wenn die
Lampe jedoch getrennt zum Kauf,
zur Vermietung oder zum Raten-
kauf angeboten oder ausgestellt
wird (z. B. als Ersatzteil), fällt sie
unter diesen Anhang. 

2. Anforderungen für das Inverkehrbringen 

2.1 Lampen nach Ziffer 1.1 dürfen in
Verkehr gebracht werden, wenn sie

mindestens die Energieeffizienzklasse
E (entsprechend Energieetikettierung
98/11/EG der Europäischen Kommissi-
on…) 

2.2 Nicht betroffen von den Anforde-
rungen gemäss 2.1 sind: 

a. Lampen zur Verwendung in ei-
nem Gerät, dessen Hauptverwen-
dungszweck nicht die Erzeugung
von Licht ist; 

b. Dekorationsglühlampen36 mit einer
Leistungsaufnahme bis 60 Watt (W);
die maximale Stückzahl pro Modell
und Jahr ist auf 10000 limitiert; 

c. Speziallampen37 in kleiner Stück-
zahl; 

d. Soffittenlampen für den Ersatzbe-
darf. 

2.3 Lampenfassungen, zu denen nur
Lampen angeboten werden, die nicht
mindestens der Energieeffizienzklasse
E entsprechen, dürfen nicht in Verkehr
gebracht werden. Dies betrifft insbe-
sondere Fassungen für Soffittenlampen. 

….

8. Übergangsregelung

Geräte, die die Anforderungen dieses
Anhanges nicht erfüllen, sind späte-
stens bis zum 31. Dezember 2008 vom
Markt zu nehmen.
36 Als Dekorationslampen gelten Lampen
mit sichtbarer dekorativer Glühwendel, far-
bige Lampen sowie Lampen in speziell de-
korativen Formen. 
37 Als Speziallampen im Sinne dieser Aus-
nahmeregelung gelten Lampen für spezi-
elle Verwendungszwecke, für die aufgrund
geringer Stückzahlen keine Lampen
gemäss 2.1 angeboten werden. 

Vollständige Verordnung:
www.bfe.admin.ch/energie

Ausschnitt aus der 
Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008
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